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Öffentliche Bekanntmachung
über die Ersatzbestimmung für einen Vertreter

                                                        
Herr Karsten Reh, Maarstraße 59, 52538 Gangelt, hat durch Erklärung vom 29. Dezember

2015 sein Ratsmandat mit Ablauf des 31. Dezember 2015  niedergelegt.

Gemäß § 45 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) NRW in der Fassung der Bekannt-

machung vom 30. Juni 1998 (GV.NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 01. September 2014 stelle ich fest, dass

die Hausfrau Freia Otto,

wohnhaft in 52538 Gangelt, Palz 14,

als Ersatzbewerberin nach der Reserveliste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

(SPD) als Nachfolgerin für den ausscheidenden Ratsherrn Karsten Reh in den Rat der Ge-

meinde Gangelt gewählt ist. 

Gegen diese Entscheidung können gem. § 39 Absatz 1 KWahlG

a)       jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,

b)      die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, 

         die an der Wahl teilgenommen haben, sowie

c)       die Aufsichtsbehörde 

innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch erheben,

wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 40 Absatz 1 Buchstabe

a) bis c) des Kommunalwahlgesetzes für erforderlich halten. 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift

zu erklären.

Gangelt, den 12. Januar 2016

Gemeinde Gangelt

Der Wahlleiter  

gez. Tholen
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Widerspruch gegen Datenübermittlung 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

                                                        
Im Melderegister sind die persönlichen Daten (Name, Anschriften, Geburtsdatum und

 weitere Daten) jedes gemeldeten Einwohners gespeichert. Gegen die Erteilung von Melde-

registerauskünften in besonderen Fällen besteht ein Widerspruchsrecht. Im Falle eines

 Widerspruchs wird im Melderegister eine Übermittlungssperre gesetzt.

Widerspruch kann in folgenden Fällen erhoben werden:
• Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung gemäß

§ 36 Absatz 2 BMG in Verbindung mit § 58c Absatz 1 Soldatengesetz. Diese Datenübermitt-

lung erfolgt zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial über die Streitkräfte

an eventuell zukünftige Freiwillige.

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen

an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk (§ 50 Absatz 5 BMG in Verbindung mit § 50 Absatz

2 BMG)

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Absatz 5

BMG in Verbindung mit § 50 Absatz 3 BMG)

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-

sellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der

meldepflichtigen Person (§ 42 Absatz 3 BMG in Verbindung mit § 42 Absatz 2 BMG) 

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere

bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Absatz 1 BMG).

Gangelt, 12.01.2016

Gemeinde Gangelt

Der Bürgermeister

Im Auftrag:

gez. Görtz


